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	An das

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Abteilung 9 – Kultur/Volkskultur
Trauttmansdorffgasse 2

8010 Graz
	
	
	Eingangsstempel

	
	
	
	Für Rückfragen:

Telefon:
+43/(0)316/877-3878

Fax: 
+43/(0)316/877-3156

E-Mail:
roswitha.hauska@stmk.gv.at 

Homepage:
www.kultur.steiermark.at


Ansuchen
um Gewährung einer Subvention für Blasmusik
für das Jahr 2012
Einreichfrist:
30. Jänner 2012
GZ:
A9-31 ...........................
	Nur vollständig ausgefüllte Ansuchen können bearbeitet werden!

	Bitte beachten Sie:
	
	
	
	[image: image1.png]



	Information zum Ausfüllen
	
	 FORMCHECKBOX 

	Zutreffendes ankreuzen
	

	Bitte alle Angaben in BLOCKSCHRIFT! (falls händisch ausgefüllt) 


1.
Musikverein

	1.1
Musikverein
	     

	
Vereinsregister- /
Firmenbuchnummer
	     

	ST
	     
	/
	     
	

	1.2
Vorsteuerabzugs-

berechtigung
	ja
	 FORMCHECKBOX 

	nein
	 FORMCHECKBOX 


	1.3
Anschrift (Straße,..)
	     

	
Hausnummer
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     

	
Postleitzahl
	     
	
	Ort
	     

	
Politischer Bezirk
	     
	Gemeinde
	     

	
Telefon
	     
	Fax
	     

	
E-Mail
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Homepage
	     


	1.4
Obmann/Obfrau

	
Familienname
	     
	Vorname
	     

	
Geburtsdatum
	     
	
	

	
Anschrift
	     

	
Hausnummer
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     

	
Postleitzahl
	     
	
	Ort
	     

	
Telefon
	     
	Fax
	     

	
E-Mail
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	1.5
Kapellmeister/Kapellmeisterin

	
Familienname
	     
	Vorname
	     

	
Geburtsdatum
	     
	
	

	
Anschrift
	     

	
Hausnummer
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     

	
Postleitzahl
	     
	
	Ort
	     

	
Telefon
	     
	Fax
	     

	
E-Mail
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	1.6
Finanzreferent/Finanzreferentin

	
Familienname
	     
	Vorname
	     

	
Geburtsdatum
	     
	
	

	
Anschrift
	     

	
Hausnummer
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     

	
Postleitzahl
	     
	
	Ort
	     

	
Telefon
	     
	Fax
	     

	
E-Mail
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	E-Mail:   Mit der Angabe der E-Mail-Adresse ermächtigen Sie die Behörde auch auf diesem Wege mit Ihnen Kontakt aufzunehmen


	1.7
Bankverbindung des Musikvereins  [image: image7.png]




	
Kontoinhaber/in
	     

	
Kontonummer
	     
	

	
Bankleitzahl
	     
	Bankinstitut
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	Falls die Auszahlung nicht an den Musikverein erfolgen soll: bitte "Finanzgebarung" Pkt. 5.2 u. 5.3 auf Seite 4 ausfüllen!


	1.8
Letzte Subvention erhalten

	
im Jahre
	     
	EURO 
	     
	

	
für
	     


	


2.
Subvention beantragt für         (↓Antrag ist nur für eine der 4 Kategorien a - d möglich !)
	a)
	Musikheimneubau 
	 FORMCHECKBOX 

	Für Anträge aus den Kategorien a-c bitte Förderzyklen laut Fördermodell beachten (jeweils maximal 3 aufeinanderfolgende An​träge innerhalb von 10 Jahren). Aktueller Antrag für:

 FORMCHECKBOX 
 1. Tranche     FORMCHECKBOX 
 2. Tranche     FORMCHECKBOX 
 3. Tranche
	

	b)
	Musikheimausbau, Umbau oder
Renovierung
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	c)
	Trachten- oder Uniformen​neueinkleidung
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	d)
	Ergänzung von Trachten/Uniformen,
Instrumentenanschaffungen und
Reparaturen, Musikheimausstattung, Noten, EDV-Ausstattung, Sonstiges
(Angabe der geplanten Anschaffung(en) nebenan!)
	 FORMCHECKBOX 

	     
	


3. Kosten

	3.1
Anbote der geplanten Anschaffungen sind bei: a),  b) und c),vorzulegen
       Kostenaufstellung  der  geplanten Anschaffungen ist bei d) vorzulegen   (keine Anbote erforderlich)


	Summe KOSTEN
	€
	     
	


	3.2 Eigenleistungen (z.B. Projektplanung, Organisation, etc.)

	Summe KOSTEN
	€
	     
	


	3.3
Bei welchen Landesstellen wird noch beabsichtigt ein Subventions-Ansuchen zu stellen?

	     
	€ 
	     

	     
	€ 
	     

	     
	€ 
	     


4. Finanzierung

	Gesamtkosten
	€
	     
	

	Eigenmittel
	€
	     
	

	Beitrag der Gemeinde
	€
	     
	

	Sponsoren und sonstige Einnahmen
	€
	     
	

	Zwischensumme
	€
	     
	

	(
OFFENER RESTBETRAG /
BEANTRAGTE SUBVENTION
	€
	     
	


	Kredite
	€
	     


5. Finanzgebarung

	5.1
Die Abwicklung der Finanzgebarung (Rechnungen, Bezahlung, Förderungsanweisung, etc.) erfolgt über/an

	
	eigene Buchhaltung des/der Musikvereines/Musikkapelle
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Gemeinde
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	andere Rechtsträger
	 FORMCHECKBOX 

	


Nur bei "Gemeinden" und "anderen Rechtsträgern" ausfüllen

	5.2
Name/Bezeichnung
	     

	
Anschrift (Straße,...)
	     

	
Hausnummer
	     
	bis
	     
	Stiege
	     
	Tür
	     

	
Postleitzahl
	     
	
	Ort
	     

	5.3
Bankverbindung

	
Kontoinhaber/in
	     

	
Kontonummer
	     
	

	
Bankleitzahl
	     
	Bankinstitut
	     


	ZUR BEACHTUNG

1. Der Antrag ist bis spätestens 30. Jänner 2012 über den zuständigen Bezirksobmann einzureichen, der zusammen mit dem Bezirkskapellmeister die Richtigkeit prüft und dann die Anträge  gesammelt bis spätestens 15.Februar 2012 an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A9-Kultur, Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz weiterreicht!

2. In die nachstehende Verpflichtungserklärung ist unbedingt der Name des Förderungsempfängers (Musikverein, etc.) einzutragen.

Soll die Förderung nicht direkt an den Musikverein ausbezahlt werden,  sondern wird die Finanzgebarung z. B. über eine Gemeinde oder einen anderen Rechtsträger abgewickelt, sind die entsprechende Bankverbindung, Bankleitzahl und Kontonummer auf Seite 4 (Abschnitte 5.2 und 5.3) einzutragen!
3. Bei Neuanschaffung von Trachten muss eine fachliche Stellungnahme eingeholt und dem Ansuchen samt zwei Farbfotos (Vorder- und Rückansicht der Tracht) beigelegt werden. Als Trachtenberater stehen zur Verfügung:

Steirisches Heimatwerk (Sporgasse 23, 8010 Graz, Tel. Nr.:  0316 / 90 85 35-84)

Schneidermeister Hubert Fink (Dultstraße 22, 8101 Gratkorn, Tel. Nr.:  03124 / 22 481)

Schneidermeister Hans Woschner (Waasenstraße 11, 8700 Leoben, Tel. Nr.: 03842 / 23 169)



	Verpflichtungserklärung

	Im Falle der Genehmigung des Förderungsbetrages verpflichten sich alle FörderungswerberInnen bzw. –empfänger​Innen, diesen ausschließlich für den erbetenen Zweck zu verwenden und erklären sie sich bereit den Organen des Landes Steiermark (inklusive des Landesrechnungshofes) die Einsichtnahme in die Gebarungsunterlagen zu gewähren. Außerdem erklärt sich der/die Förderungswerber/in bzw. –empfänger/in bereit, den Verwendungsnachweis innerhalb der angegebenen Frist nach der Durchführung des geförderten Projektes (bei Gewährung einer Jahressubvention bis zum 30. 3. des nachfolgenden Jahres) dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung vorzulegen. Für den Fall, dass die geförderte Tätigkeit bzw. das geförderte Vorhaben nicht ausgeführt wird oder die Förderungsmittel zweckwidrig verwendet werden, verpflichtet sich der/die Förderungswerber/in bzw. –empfänger/in den Förderungsbetrag sofort zurückzuzahlen.
Der/die Förderungswerber/in bzw. –empfänger/in erklärt sich weiters bereit, auf Verlangen ergänzende Unterlagen und allenfalls notwendige Zwischenabrechnungen und Zwischenberichte vorzulegen. Falls der Förderungsbetrag auf Grund eines erzielten Einnahmenüberschusses im laufenden Jahr nicht oder nicht zur Gänze beansprucht wurde, wird eine Rückzahung gesondert entschieden.

Unter der Voraussetzung, dass dem/der Förderungswerber/in bzw. –empfänger/in die Förderung gewährt wird, ist dieser/diese mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens sowie der Höhe und des Zweckes der Subvention im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl.Nr. 565/1978 in der geltenden Fassung, einverstanden.

Der/die Förderungswerber/in ist einverstanden, dass die bewilligten Förderungsbeträge dem Förderungsbeirat  und Fachexpertenbeirat zur Kenntnis gebracht werden.
	



Zur besonderen Beachtung:


Der Antrag ist vom Förderungswerber nach den rechtlichen Bestimmungen (Statuten, Gesetzen) von dem Zeichnungsberechtigten zu unterfertigen und abzustempeln. Mit seiner Unterschrift anerkennt der Förderungswerber  die angeführten Förderungsverpflichtungen ohne Einschränkungen. Gleichzeitig wird mit der Unterfertigung des Antrages die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben bestätigt.

Für den Förderungsempfänger:

	     
	Stampiglie
	     

	Ort, Datum
	
	Unterschrift  OBMANN / OBFRAU

	
	
	     

	
	
	Unterschrift  KAPELLMEISTER/IN


	Bestätigung des Bezirksobmannes / der Bezirksobfrau

	Name des/der
Bezirksobmannes /-obfrau
	      


	     
	Stampiglie
	     

	Ort, Datum
	
	Unterschrift  BEZIRKSOBMANN / OBFRAU


	Fragebogen zum Fördermodell


	Die hier gestellten Fragen zu den Förderkriterien dienen zur Ergänzung bzw. Verifizierung der Datenquellen aus denen der Blasmusikverband den gewichteten Förderungsvorschlag für einen Musikverein anhand des Fördermodells berechnet.


	Musikverein
	     
	ST
	     
	/
	     


1)  Bezirkspunkte / Teilnahme an Bezirksveranstaltungen (auszufüllen durch Bezirksobmann)
	Punkte laut Förderkriterien seitens des Bezirkes (0-10)
	     
	


9)  Nachweis einer Unfall- und Haftpflichtversicherung (seitens des antragstellenden Vereines)
	Besteht in Ihrem Verein für die Mitglieder eine Unfall- und Haftpflichtversicherung?

(Anerkennung erfolgt nur bei Beilage einer Kopie des Zahlungsbelegs als Nachweis – keine Polizze)
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein


13)  Teilnahme an "Musik in kleinen Gruppen" (Bestätigung durch Bezirksobmann)

	Hat aus Ihrem Verein eine Musikerin / ein Musiker in den letzten 3 Kalenderjahren am Bewerb "Musik in kleinen Gruppen" teilgenommen?
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein


15)  Besuch von Spezialschulungen 

	Hat aus Ihrem Verein zumindest ein Funktionär oder Musiker in den letzten 3 Jahren an mehrtägigen Spezialschulungen (im Sinne der Förderkriterien) teilgenommen?

· Mehrtägige Kapellmeisterkurse

· Kurse zum diplomierten Vereinsjugendreferenten

· ÖBV-Führungskräfteseminar

· Mehrtägige Besuche der Mid Europe und deren Veranstaltungen (Bestätigung durch Bezirksobmann)
· Sonstige mehrtägige Schulungen (werden vom Landesverband geprüft)


	TeilnehmerIn
	     
	Datum
	     
	Schulung
	     

	TeilnehmerIn
	     
	Datum
	     
	Schulung
	     

	TeilnehmerIn
	     
	Datum
	     
	Schulung
	     

	(Anerkennung erfolgt nur bei genauer Angabe und Beilage einer Kopie der jeweiligen Teilnahmebestätigung zum Förderansuchen)


Die übrigen Förderkriterien lassen sich aus den Datenbeständen des Blasmusikverbandes eindeutig ableiten. Bitte stellen sie daher seitens des Vereines sicher, dass die Daten in der zentralen Datenbank BMV rechtzeitig aktualisiert werden. Achten sie bitte besonders auf folgende Punkte, welche für das Fördermodell relevant sind:

· Namentliche Erfassung aller aktiven Musiker und Musikschüler einschließlich der Geburtsdaten

· Eintrag der Anfangsdaten bei den aktiven Musikern und Musikschülern

· Abgleich der Daten mindestens zweimal jährlich mit dem Internetserver

· Kontrolle der Eintragungen der Konzert- und Marschwertungsteilnahmen

· Kontrolle der Eintragungen der Jungmusikerleistungsabzeichenprüfungen
· Eingabe der AKM-Programmmeldung
	Bestätigung des Bezirksobmannes / der Bezirksobfrau


	
	
	     

	
	
	Unterschrift  BEZIRKSOBMANN / OBFRAU
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